
perten unterstützt, die zu Vertrauensbildenden 
Maßnahmen (VBM) im Weltraum und rechtli
chen Aspekten einer Vermeidung des Rü
stungswettlaufs im A l l Konsultationen durch
führten. Zum ersten Aspekt wurden Papiere zu 
Fragen der Transparenz von Weltraumaktivitä
ten, zu einem Verhaltenskodex im Weltraum, 
zur Verifikation und zu einer internationalen 
Organisation zur Umsetzung von V B M vorge
legt. Die Idee von V B M für den Weltraum wur
de von den meisten Delegationen als ein erster 
Schritt begrüßt. Allerdings sahen Vertreter der 
>Gruppe der 21 < darin kein Endziel, sondern ei
nen Zwischenschritt zu dem Ziel einer Verhin
derung eines Rüstungswettlaufs im Al l . 
1994 berief der Vorsitzende José Perez Novoa 
aus Kuba zwei Experten zu V B M im Weltraum 
respektive zu rechtlichen und terminologischen 
Aspekten. Hoffmann beklagte das Fehlen eines 
Verhandlungsmandats; zur Erteilung eines sol
chen waren Frankreich, Großbritannien und die 
USA aber nicht bereit. Aus der >Gruppe der 21 < 
heraus wurde die These vertreten, daß die Ver
hinderung eines Rüstungswettlaufs im A l l den 
Weg für eine ausschließlich friedliche Nutzung 
des Weltraums ebnen werde. Die rechtlichen 
Instrumente hierzu seien unzureichend. Dage
gen hielten einige Delegationen der westlichen 
Gruppe das bestehende Regime für ausrei
chend. Sie bestritten, daß es einen Rüstungs
wettlauf im A l l oder auch nur Ansätze dazu ge
be. Der Ausschuß befürwortete auch eine enge
re Koordination mit dem Ausschuß für die 
friedliche Nutzung des Weltraums, einem Ne
benorgan der Generalversammlung. 
Sicherheitsgarantien für Nichtkernwaffenstaa-
ten: Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde in 
beiden Jahren ein Ad-hoc-Ausschuß eingesetzt. 
1993 wurden bei den offiziellen Sitzungen und 
den intensiven informellen Konsultationen un
ter anderem folgende Fragen im Zusammen
hang mit »negativen Sicherheitsgarantien< 
(NSG) angesprochen: positive Garantien der 
Atommächte und NSG gegenüber Nichtkern-
waffenstaaten; Vereinbarung von NSG in ei
nem Vertrag, dessen Struktur, Verifikationsvor
schriften und Ausnahmen, sowie das Verhältnis 
von NSG zu Nonproliferationsverpflichtungen. 
Der Ad-hoc-Ausschuß faßte die kontroversen 
Debatten dahin gehend zusammen, daß die 
Nichtkernwaffenstaaten Garantien von den 
Atommächten erhalten sollten und daß sie nicht 
Ziel von Drohungen mit und des Einsatzes von 
Kernwaffen werden dürften. 1994 waren sich 
die Teilnehmer einig, daß negative Sicherheits
garantien nicht losgelöst von der regionalen und 
globalen Sicherheitslage erörtert werden kön
nen. Der Ausschuß sollte sich deshalb stärker 
auf Sicherheitszusagen im Zusammenhang mit 
Kernwaffen konzentrieren. 
Zu den neuen Massenvernichtungswaffen und 
zum umfassenden Ahrüstungsprogramm wurde 
1993 und 1994 weder ein Ad-hoc-Ausschuß 
eingesetzt, noch wurden neue Überlegungen 
oder Arbeitspapiere eingebracht. Die Frage ra
diologischer Waffen und der Wirkungen des 
Angriffs auf Kernkraftwerke wurde teilweise 
im Zusammenhang mit NSG erörtert. 

IV. Dagegen wurde zur Rüstungstransparenz 
(transparency in armaments) wieder ein Ad-
hoc-Ausschuß eingesetzt; das Thema war 1992 

neu auf die Tagesordnung gekommen. 1993 be
faßte sich dieses Gremium unter anderem mit 
universellen und nichtdiskriminierenden prakti
schen Mitteln, um die Offenheit und Transpa
renz im Zusammenhang mit der exzessiven und 
destabilisierenden Anhäufung von Waffen, mi
litärischen Beständen und der Beschaffung 
durch nationale Produktion zu erhöhen. Außer
dem erörtert wurden praktische Maßnahmen 
mit dem Ziel, die Offenheit und Transparenz im 
Zusammenhang mit dem Transfer von Hoch
technologien mit militärischer Anwendungs
möglichkeit (dual use) und von Massenvernich
tungswaffen zu erhöhen. 
Zum Waffenregister regten zahlreiche Regie
rungen dessen Ausweitung mit dem Ziel an, al
le Waffentypen einschließlich der Massenver
nichtungswaffen sowie Vorräte, Produktion so
wie Forschung, Entwicklung und Tests einzu-
beziehen. Indien schlug vor, neben quantitati
ven Aspekten verstärkt qualitative Gesichts
punkte zu berücksichtigen. Australien, Japan 
und Schweden befürworteten 1993 eine schritt
weise Ausweitung der Transparenzmaßnah
men, um die weitestmögliche Partizipation si
cherzustellen. Eine zu schnelle Ausweitung 
werde die technischen Schwierigkeiten bei der 
Datensammlung erhöhen. Aus der Sicht vieler 
Staaten war es schwierig, »exzessive und desta
bilisierende Waffenansammlungen« zu definie
ren. Argentinien und die USA verwiesen 1993 
im Hinblick auf >gute< und >schlechte< Waffen
exporte auf die im Oktober 1991 von den 
Hauptausfuhrländern vereinbarten Londoner 
Richtlinien für konventionelle Rüstungstrans
fers; Nigeria unterschied zwischen >offensiven< 
und >defensiven< Waffen. China setzte sich für 
eine Offenlegung der Militärausgaben bezogen 
auf das Territorium, pro Kopf und hinsichtlich 
der jährlichen Ausgaben für jeden Soldaten ein. 
Frankreich und die USA bezweifelten den Nut
zen derartiger Informationen und hielten es für 
vorteilhafter, die nationalen Militärarsenale und 
die Produktion offenzulegen. Ihrem Vorschlag 
für einen Datenaustausch über die Streitkräfte 
nach den sieben Kategorien des Registers wi
dersetzten sich vor allem China und Indien. 
Rußland lehnte eine Einbeziehung der Rü
stungsforschung und -entwicklung sowie der 
Tests ab. Zahlreiche Staaten unterstützten einen 
britischen Vorschlag, eine jährliche Erklärung 
zu Umfang und Organisation der Streitkräfte 
vorzulegen. 

Einige Staaten erläuterten ihre nationale Ex
portkontrollpolitik. Argentinien und Italien 
schlugen hierzu eine Kompilation aller beste
henden Gesetze und Richtlinien mit dem Ziel 
einer Harmonisierung vor. Indien sprach sich 
für eine Aufhebung der bestehenden Rüstungs
exportregime aus, da hierdurch die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung der Entwicklungs
länder behindert werde. Dagegen sahen Austra
lien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Kanada, die Niederlande, Rußland und die Ver
einigten Staaten Exportkontrollen als notwendi
ges Mittel zur Verhinderung der Proliferation. 
Zur Erfassung der Massenvernichtungswaffen 
schlug Argentinien die Einführung eines zu
sätzlichen Registers vor, in dem alle öffentlich 
zugänglichen Informationen zur Umsetzung der 
Abkommen im Zusammenhang mit der Imple
mentierung diesbezüglicher Abkommen zu

sammengestellt werden sollten. Rußland und 
die USA lehnten diesen Vorschlag aber ab, da 
nur sie Informationen über Kernwaffen bereit
stellen müßten. 
Am 12. Januar 1994 regte UN-Generalsekretär 
Boutros Boutros-Ghali vor dem Abrüstungsbei
rat eine Ausweitung des Waffenregisters mit 
dem Ziel an, nationale Bestände und Produkti
onsdaten einzubeziehen. Bei den Erörterungen 
der CD im Jahre 1994 überwog die Sicht, daß 
Offenheit und Transparenz im Bereich der Rü
stung das Vertrauen fördern, Spannungen sen
ken, den regionalen und internationalen Frieden 
und die Sicherheit stärken und zu Zurückhal
tung bei der Rüstungsproduktion und beim 
Waffenexport beitragen können. Die Forderung 
nach Transparenz sollte das Recht eines Staates 
nach uneingeschränkter Sicherheit respektie
ren. Das Rüstungsregister sollte mit dem Ziel 
einer möglichst universellen Teilnahme weiter
entwickelt werden. 

V. Bei den Verhandlungen und Debatten der 
Genfer Abrüstungskonferenz fehlten 1993 und 
1994 spektakuläre Durchbrüche oder Kontro
versen. 1995 stehen vor allem zwei Problem
kreise im Mittelpunkt: die Überprüfungskonfe
renz zum Nichtverbreitungsvertrag und der 
mögliche Abschluß eines umfassenden Test
stoppvertrages. 
Boutros-Ghali erinnerte in zahlreichen Reden 
an ein grundlegendes Defizit: das Fehlen von 
Verhandlungen über eine wirkungsvolle »Mi-
kro-Abrüstung«, die sich mit den Waffen be
schäftigt, die in den Bürgerkriegen zum Einsatz 
kommen. Seine Anregungen für eine konzeptio
nelle Überprüfung der Ziele von Rüstungskon
trolle und Abrüstung im Rahmen seiner »Agen
da für den Frieden< wurden bisher weder von 
den Staaten noch von der Wissenschaft aufge
griffen. Eine Grundsatzdiskussion über die Rol
le von Rüstungskontrolle und Abrüstung als In
strumente präventiver Diplomatie und Frie
denskonsolidierung - also über präventive Rü-
stungs(export)kontrollen und Abrüstung sowie 
Demilitarisierung und Feindbildabbau - steht 
noch aus. 

Hans Günter Brauch • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Transnationale Kriminalität: Ministerkon
ferenz in Neapel - Geldwäsche und Compu
terkriminalität - Verbrechen als Geschäft -
Überlegungen zu einer neuen Konvention -
Politische Erklärung und Aktionsplan (7) 

Die immer stärkere internationale Verflechtung 
in allen Lebensbereichen stellt einen Gewinn für 
Staat und Gesellschaft in aller Welt dar; sie ist 
nicht nur unumgänglich, sondern auch unver
zichtbar. Unvermeidlich gehen mit ihr aber auch 
negative Begleiterscheinungen einher; die neuen 
Möglichkeiten grenzüberschreitenden Verkehrs 
und weltweiter Vernetzung werden nicht zuletzt 
von Kriminellen genutzt. Die transnationale Or
ganisierte Kriminalität (OK) stellt eine Heraus-
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forderung eigener Art  bis hin zu einer Bedro

hung der inneren Ordnung und der Entwicklung 
in manchen Staaten  dar, der sich nunmehr die 
Vereinten Nationen gestellt haben. 

I . Erstmals hat im letzten Herbst eine Welt-Mi-

nisterkonferenz über die transnationale Orga-

nisierte Kriminalität getagt. Vom 21. bis 
23. November 1994 trafen in Neapel die Vertre

ter von 142 Staaten (von denen 86 auf Ministe

rebene vertreten waren) zusammen. Angeregt 
worden war das Vorhaben 1992 durch den itali

enischen Justizminister; der Wirtschafts und 
Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) 
hatte im Jahr darauf mit seiner Resolution 
1993/29 die Einberufung der Konferenz be

schlossen. Sie fügt sich ein in die Tätigkeit der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbre

chensverhütung, die sich insbesondere in der 
Arbeit der 1992 geschaffenen Kommission für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 

eine Fachkommission des ECOSOC, die den 
vorher bestehenden Ausschuß für Verbrechens

verhütung und bekämpfung ablöste  und in 
dem mit Resolution 46/152 der Generalver

sammlung vom 18. Dezember 1991 gebilligten 
>Programm der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhütung und Straf

rechtspflege* niederschlägt. In engem Zusam

menhang damit stehen die im Fünfjahresturnus 
abgehaltenen Kongresse der Vereinten Natio

nen für Verbrechensverhütung und die Behand

lung Straffälliger. 

Schon seit dem Fünften Kongreß in Genf 1975 
beschäftigen sich die UN mit dem Problem der 
OK und haben dort eine Resolution mit dem Ti

tel »Verbrechen als Geschäft« gefaßt. Auch auf 
den folgenden Kongressen (Caracas 1980, Mai

land 1985 und Havanna 1990) war die OK ein 
Thema mit hoher Priorität. Die neue Kommissi

on für Verbrechensverhütung und Strafrechts

pflege sucht bei ihren jährlich in Wien stattfin

denden Tagungen nach Wegen zu einem koor

dinierten Kampf gegen die OK. Das Bedürfnis 
nach einer gemeinsamen globalen Anstrengung 
fand Ausdruck in dem Vorschlag des italieni

schen Justizministers vor der 47. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen 
im Jahre 1992, eine Weltministerkonferenz zum 
Thema abzuhalten. Die Idee ging zurück auf 
den von Angehörigen der Mafia ermordeten ita

lienischen Richter Giovanni Falcone. Der ECO

SOC griff, wie schon erwähnt, diesen Vor

schlag auf und definierte die Themen für eine 
solche Konferenz: eine Analyse des Problems 
in den verschiedenen Regionen sowie die Suche 
nach Formen effektiver Zusammenarbeit; eine 
Untersuchung und Auswertung der nationalen 
Gesetzgebungen; die Ausarbeitung von interna

tionalen Richtlinien für Vorbeugung und 
Bekämpfung der OK sowie die Suche nach ge

eigneten internationalen Instrumenten, bei

spielsweise einer Konvention. 
Die Kommission hat sich auf ihrer dritten Ta

gung im April 1994 diese Punkte zu eigen ge

macht. Sie bildeten die Grundlage für die Dis

kussionen in Neapel, zusammen mit den Emp

fehlungen einer Vorbereitungskonferenz zur 
Bekämpfung der Geldwäsche in Соитпауеиг 
(Italien) im Juni 1994 sowie dem Ergebnis eines 
weiteren Vorbereitungstreffens in Palermo im 
Oktober 1994. 

I I . In Neapel waren sich die Teilnehmer über die 
alarmierende Situation einig. Es gibt kaum ei

nen Staat, der sich nicht organisierten kriminel

len Aktivitäten ausgesetzt sieht. Insbesondere in 
den von dramatischen politischen Veränderun

gen geprägten Ländern ist durch die Begleiter

scheinungen des Wandels  ökonomische Insta

bilität und Verunsicherung der Bevölkerung 

der Nährboden für Kriminalität und Korruption 
gegeben. Gerade diese aber verhindern, wenn 
sie ein gewisses Ausmaß annehmen, die Ent

wicklung von demokratischen und stabilen 
Strukturen. Hinzu kommen die Möglichkeiten 
der modernen Technologien. Kriminelle Syndi

kate bedienen sich modernster Kommunikati

onsmittel, internationale Banktransfers ermög

lichen die Umwandlung illegal erworbener Ein

künfte in scheinbar legale Guthaben (Phänomen 
der Geldwäsche) in großem Umfang, die Com

puterkriminalität weitet sich aus. Angesichts 
des Machtvakuums und der schwierigen ökono

mischen und rechtlichen Verhältnisse in vielen 
im Systemwandel begriffenen Ländern sind kri

minelle Syndikate dort an vorderster Front aktiv 
geworden und haben mit internationalen Part

nern ein Netzwerk krimineller Aktivitäten wie 
Drogen und Menschenschmuggel, Handel mit 
gestohlenen Kraftfahrzeugen, Erpressung und 
Prostitution aufgebaut; es reicht bis hin zum 
Handel mit Waffen und nuklearem Material so

wie mit menschlichen Organen. Hier sind die 
Regierungen, aber auch die Vereinten Nationen 
gefordert. 

Schon in seiner Eröffnungsrede wies der UN

Generalsekretär auf die Notwendigkeit eines in

ternationalen Instruments mit Verpflichtungs

charakter hin, etwa nach dem Modell der Kon

vention der Vereinten Nationen gegen den uner

laubten Verkehr mit Suchtstoffen und psy

chotropen Stoffen von 1988. Auf die alarmie

rende Situation wurde von fast allen Delegatio

nen ausdrücklich hingewiesen. Es gab eine Fül

le von praktischen Vorschlägen, so zur Verein

heitlichung der Rechtssituation, für gemeinsa

me Polizeieinsätze und Ermittlungen sowie ver

tieften Informationsaustausch. Neben der stär

keren Verwendung der schon bestehenden In

strumente der Vereinten Nationen (wie der Mo

dellverträge zur gegenseitigen Rechtshilfe bei 
der Strafverfolgung oder Ausweisung und 
Übergabe von Straftätern) wurde die Notwen

digkeit einer neuen Konvention vielfach her

vorgehoben. Per Akklamation verabschiedete 
die Konferenz die Politische Erklärung von 
Neapel und den Globalen Aktionsplan gegen 
die Organisierte Kriminalität (UN Doc. А/49/ 
748 v. 2.12.1994), die sich die UNGeneralver

sammlung am 23. Dezember 1994 in ihrer Re

solution 49/159 zu eigen machte. Darin werden 
nicht nur die UN zu einem starken Engagement 
verpflichtet, sondern auch die Staaten aufgefor

den, die Beschlüsse der Deklaration und des 
Globalen Aktionsplans umzusetzen. 

I I I . Die Deklaration bringt den politischen Wil

len der Staatengemeinschaft zum Ausdruck, die 
Gesellschaft vor den vielfältigen Formen des 
organisierten Verbrechens zu schützen und in 
diesem vereinten Einsatz alle möglichen For

men einer verstärkten Zusammenarbeit zu su

chen. Der Aktionsplan enthält nicht nur Anre

gungen zur Finanzierung des Kampfes gegen 

die OK, sondern auch eine Reihe von konkreten 
Empfehlungen zur Koordinierung und besseren 
Umsetzung dieser Anstrengungen, insbesonde

re auf den folgenden Gebieten: 
> Anpassung und Weiterentwicklung der na

tionalen Gesetzgebungen, einschließlich 
der Möglichkeit elektronischer Überwa

chung und verdeckter Ermittlungen  aller

dings unter Einschränkungen (nur im kon

kreten Bedarfsfall und mit voller Respek

tierung der Menschenrechte sowie unter 
richterlicher Aufsicht); 

> verstärkte internationale Kooperation bei 
der Aufklärung und Strafverfolgung; 

> Modelle und Richtlinien für eine regionale 
und internationale Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die Unterstützung von Staaten 
bei der Entwicklung ihrer Gesetzgebung 
sowie der Aus und Fortbildung von Polizei 
und Strafverfolgungsbehörden; 

> Ausarbeitung von internationalen Instru

menten, insbesondere einer Konvention zur 
Bekämpfung der OK; 

> Prävention und Kontrolle der Geldwäsche. 
Eine Anregung Argentiniens wurde von latein

amerikanischen und osteuropäischen Staaten 
aufgenommen: die UNKommission für Ver

brechensverhütung und Strafrechtspflege soll in 
Zusammenarbeit mit den Regierungen jene 
Punkte definieren, die in einer Konvention ent

halten sein sollen, aber auch die Umsetzung der 
Deklaration und des Globalen Aktionsplans 
überwachen. Auf Vorschlag des Gastlandes Ita

lien wurde durch allgemeine Übereinstimmung 
eine Resolution angenommen, welche die Er

richtung eines internationalen Ausbildungszen

trums für Polizei und Justizpersonal zum Ziel 
hat. Mehrfach wurden die Aufgaben des UN

Programms auf dem Gebiet der Verbrechens

verhütung und Strafrechtspflege betont: techni

sche Hilfe zu leisten, bei der Ausarbeitung ent

sprechender Gesetze zu assistieren, Ausbil

dungsmaßnahmen zu unterstützen sowie den 
Informationsaustausch zu gewährleisten. Die 
für diese vielfältigen Aufgaben notwendigen 
Mittel sollen bereitgestellt werden. 

IV. Die Ergebnisse von Neapel sollen auf dem 
Neunten Kongreß über Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege (Kairo, 28.4.8.5.1995) 
weiter behandelt und deren Umsetzung vorange

trieben werden. Die Ausführung und Umsetzung 
der Beschlüsse von Neapel ist insbesondere von 
der UNKommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege zu betreiben. Diese trifft 
sich zu ihrer vierten Tagung vom 30. Mai bis zum 
9. Juni 1995 in Wien. Die Kommission hat auch 
die Ansichten und wichtigsten Anliegen der Re

gierungen im Hinblick auf eine UNKonvention 
gegen die OK einzuholen. In enger Zusammen

arbeit mit der italienischen Regierung ist die 
Möglichkeit der Errichtung eines Aus und Fort

bildungszentrums zu sondieren. Insbesondere ist 
die Umsetzung der Deklaration und des Globalen 
Aktionsplans zu überwachen. Die Strafrechtsab

teilung des UNSekretariats, die in Wien ansäs

sig ist, soll mit Hilfe einer Datenbank weltweit 
Informationen zur OK sammeln. 
Angesichts der zahlreichen Teilnehmer und sei

ner geringen Dauer konnte das Treffen von 
Neapel nicht das Forum sein, die schwierigen 
und komplexen Probleme im Detail zu diskutie
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ren oder gar zu lösen. Dennoch war sie ein 
wichtiges Ereignis, sogar ein Meilenstein: als 
Ausdruck des Willens und der verstärkten Ent
schlossenheit der Staatengemeinschaft, der OK 
entschieden entgegenzutreten und die notwen
digen Maßnahmen politisch in Angriff zu neh
men. 

Christian Kuhn • Kurt Neudek • 

Sozialpakt: 10. und 11. Tagung des Sachver
ständigenausschusses - Arbeitsrecht vielfach 
noch nicht paktkonform - Pflicht zur 
Bekämpfung illegaler Wohnungsräumungen 
- Zunahme von Prüfungen ohne Staatenbe
richte (8) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/1994 
S. 142ff. fort. Text des Paktes: VN 1/1974 S. 21ff.) 

Die Gleichwertigkeit der wirtschaftlichen, so
zialen und kulturellen Rechte mit den bürgerli
chen und politischen Rechten betonten die 18 
Sachverständigen des Ausschusses für wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte (CE-
SCR) auf ihren beiden Tagungen im Jahre 1994. 
Zwar waren bei Ende der elften Tagung 129 
Staaten Vertragsparteien des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu
relle Rechte, doch genießt dieser in den meisten 
von ihnen nicht die gleiche Rechtswirkung wie 
der Internationale Pakt über bürgerliche und po
litische Rechte. Kritisch vermerkten die Exper
ten, daß die im Sozialpakt enthaltenen Rechte 
keinen Niederschlag im Entwurf der Erklärung 
des Kopenhagener Weltsozialgipfels gefunden 
hatten. 

10. Tagung 

Schwerpunkt der zehnten Tagung des CESCR 
(2.-20.5.1994 in Genf) war das Arbeits- und So
zialrecht in den Vertragsstaaten, deren Berichte 
zur Prüfung anstanden. Die allgemeine Debatte 
betraf die Frage, inwieweit das »soziale Netz< 
als Mittel zum Schutz wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller Rechte wirken kann, insbeson
dere in Situationen erheblicher struktureller An
passungen und/oder des Übergangs zu einer de
mokratischen Regierungsform. Unter den betei
ligten internationalen Organisationen und 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) be
stand zwar weitgehend Einvernehmen darüber, 
daß ein Ausgleich zwischen dem sozial Not
wendigen und dem wirtschaftlich Sinnvollen 
gefunden werden müsse; soziale Ausgleichs
maßnahmen dürften nur für eine Übergangs
phase genutzt und nicht zu Dauerlösungen wer
den. Streitig blieb aber, wo im konkreten Fall 
diese zeitliche Grenze zu ziehen ist. Der Hohe 
Kommissar der Vereinten Nationen für Men
schenrechte betonte in seiner Ansprache vor 
dem Ausschuß die zentrale Bedeutung der Ver
wirklichung des Rechts auf Entwicklung für die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech
te. Insbesondere forderte er zur Verbesserung 
der Situation der Armen in aller Welt auf. Im 
Gegenzug brachte der Ausschußvorsitzende die 
Hoffnung zum Ausdruck, daß der Hochkom

missar sich dafür einsetzen möge, den Paktrech
ten im UN-System ihren angemessenen Platz zu 
verschaffen. 
Nach zweimaliger Vertagung auf Wunsch der 
Regierung stand nunmehr der Erstbericht Uru
guays zur Prüfung an. Dabei bedauerten die Ex
perten, daß ihnen keine aktuellen Daten über die 
gesellschaftliche Entwicklung vorlagen. Krit i
sche Fragen wurden insbesondere zu Behand
lung und Stellung der schwarzen Minderheit ge
stellt. Gelobt wurden die Bemühungen, Grund
schulbildung für die gesamte Bevölkerung si
cherzustellen und den Zugang zu weiterführen
der Schulausbildung zu erleichtem. Der CE
SCR kritisierte jedoch die unzureichende Be
zahlung von Lehrkräften, deren Gehälter regel
mäßig verspätet der hohen Inflationsrate ange
paßt werden. Er hält eine Beteiligung von Ge
werkschaften und Arbeitgeberverbänden an der 
Festlegung von Mindestlöhnen, insbesondere 
im öffentlichen Dienst, für erforderlich. Für be
sorgniserregend hält der Ausschuß auch die La
ge auf dem Wohnungsmarkt, da der Wohnungs
bau der Nachfrage nach preiswertem Wohn
raum nicht gerecht wird und das Mietrecht 
Vermieter begünstigt, vor allem hinsichtlich 
der Möglichkeit, die Zwangsräumung zu errei
chen. 

Obwohl der CESCR die Schwierigkeiten aner
kannte, denen sich Rumänien seit 1989 durch 
den Übergang zu einem marktwirtschaftlichen 
System und einer pluralistischen Demokratie 
gegenübersieht, kritisierte er, daß bislang keine 
neuen Gesetze über das Schulwesen erlassen 
worden sind. Problematisch ist auch, daß Kin
der aus armen Familien zunehmend dem Unter
richt fernbleiben; hier soll durch staatliche 
Geldleistungen an Eltern ein Anreiz zum Schul
besuch geschaffen werden. Besorgniserregend 
ist nach Auffassung des Ausschusses die Lage 
von Kindern, die der Minderheit der Sinti und 
Roma angehören. Gestützt auf den Bericht einer 
NGO, forderten die Experten daher energische 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminie
rung dieser Bevölkerungsgruppe und zur Siche
rung ihres Rechts auf Erziehung und auf Teil
nahme am kulturellen Leben. Dabei kritisierten 
sie, daß sich der vorgelegte Zweitbericht weit
gehend auf eine Darstellung der gesetzlichen 
Regelungen beschränkte und Informationen 
über deren Umsetzung vermissen ließ. 
Die Vereinbarkeit von Verpflichtungen aus 
dem Sozialpakt mit religiösen Gesetzen stand 
im Mittelpunkt der Debatte über den Erstbericht 
Marokkos. Dabei wurde deutlich, daß die ma
rokkanische Gesellschaft in einen modernen 
und einen traditionellen Teil gespalten ist, so 
daß die notwendigen rechtlichen und tatsächli
chen Veränderungen zur Beseitigung von Un
gleichbehandlung nur sehr langsam voran
schreiten. So sah die Regierungsdelegation es 
beispielsweise bereits als Fortschritt an, daß ein 
Mann eine zweite Frau nur mit Zustimmung der 
ersten nehmen könne. Die Experten versuchten, 
insbesondere im Familienrecht Lösungen auf
zuzeigen, die den Anforderungen des Paktes ge
recht werden und mit der Scharia vereinbar 
sind. Weiterer Schwerpunkt der Berichtsprü
fung war das Arbeitsrecht, welches vor allem 
im informellen Sektor weitgehend mißachtet 
wird. Besorgt zeigten sich die Experten ange
sichts der Berichte von NGOs über die Verfol

gung von Gewerkschaftern und Streikenden; in 
seiner Schlußbetrachtung hob der Ausschuß 
dann den Fall zweier Gewerkschafter hervor, 
die seit 1964 beziehungsweise 1972 inhaftiert 
seien. Hinsichtlich der Situation in Westsahara 
betonte der CESCR das Selbstbestimmungs
recht der dortigen Bevölkerung und hofft auf 
dessen Verwirklichung durch die Referendums
pläne des UN-Sicherheitsrats. 
Nachdem der CESCR auf seiner achten Tagung 
die Lage in Kenia ohne die Grundlage eines 
Staatenberichts geprüft hatte, hatte die Regie
rung nunmehr einen Erstbericht vorgelegt, den 
die Experten jedoch als unzureichend ansahen. 
Ein Dialog zwischen den Sachverständigen und 
der Regierungsdelegation war auch deshalb 
nicht möglich, weil Kenia die Informationen, 
die dem Ausschuß vorgelegen hatten, rundweg 
als unzutreffend und die Quellen als unglaub
würdig abqualifizierte. Erfolglos versuchte die 
Delegation, die zwölfjährige Verspätung damit 
zu erklären, daß Kenia Opfer ungerechtfertigten 
äußeren Drucks geworden sei, welcher der Re
gierung den Dienst am Volke erschwert habe. 
Dazu würde insbesondere das Einfrieren finan
zieller Zuwendungen wegen Menschenrechts
verletzungen und wegen fehlender Hinwen
dung zu Demokratie und einem Mehrparteien
system gehören. Immerhin konnte Einigung da
hin gehend erzielt werden, daß Kenia mit Hilfe 
der Beratungsdienste des UN-Menschenrechts
zentrums einen neuen Bericht vorlegen wird. 
Die Diskussion über den Zweitbericht Iraks 
verlief wenig ertragreich: Die irakische Delega
tion betonte immer wieder die Notwendigkeit, 
das vom Sicherheitsrat verhängte Wirt
schaftsembargo aufzuheben, welches nach ihrer 
Auffassung rechtswidrig sei, und hob dessen 
negative Auswirkungen auf die Verwirklichung 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte hervor. Die Experten hielten dagegen, 
daß das Embargo als Folge der irakischen Ag
gression gegen Kuwait beschlossen worden ist, 
und mahnten die Regierung, daß sie nach dem 
Sozialpakt dazu verpflichtet ist, wirtschaftli
chen Schwierigkeiten zum Trotz alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um die garantierten 
Rechte zu verwirklichen. Besorgt zeigte sich 
der CESCR über die tatsächliche Diskriminie
rung von Minderheiten, die Zerstörung des kul
turellen Erbes von Religionsgemeinschaften 
und die Trockenlegung der Sümpfe in Südirak, 
wodurch dem dort lebenden (dem Regime in 
Bagdad femstehenden) Bevölkerungsteil die 
Grundlage seiner Lebensweise entzogen wird. 
Der Ausschuß betonte gegen den Standpunkt 
der irakischen Delegation, daß es in seiner Zu
ständigkeit liegt, ein Team ins Land zu 
schicken, um die Einhaltung der Menschen
rechte zu beobachten. 

Obwohl da? Gesundheits- und das Rentensy
stem Belgiens von den Experten als vorbildlich 
gelobt wurden, wiesen sie noch auf zahlreiche 
Bereiche hin, in denen der Sozialpakt ihrer Ein
schätzung nach nicht ausreichend umgesetzt ist. 
Eine zentrale Stellung hatte dabei ihre Kritik an 
der belgischen Rechtsauffassung, wonach sich 
der einzelne vor innerstaatlichen Behörden 
nicht unmittelbar auf die Paktrechte berufen 
kann. Im Arbeitsrecht fehlt nach ihrer Einschät
zung eine verfassungsrechtliche Absicherung 
des Streikrechts. Zu den vom CESCR geforder-
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